
Dr. Stefan Holzweber              Institut für Unternehmens- und Wirtschaftsrecht 

Universität Wien 

WS 2022/23 

 

1 

 

030196 KU Wettbewerbsrecht (UWG) 

Information zur Lehrveranstaltung 

1. Ort und Zeit 

Die Lehre wird voraussichtlich in Präsenz abgehalten; für Informationen zu Ort und Zeit sind 

die Ankündigungen auf der Website maßgeblich. Nach Notwendigkeit kann auf digitale Lehre 

gewechselt werden.  

 

2. Inhalt des Kurses 

Der KU Wettbewerbsrecht (UWG) dient zur vertiefenden Beschäftigung mit Fragen des 

Lauterkeitsrechts und des angrenzenden Immaterialgüterrechts. Die Schwerpunkte der 

Lehrveranstaltung umfassen ua folgende Inhalte: 

 

- Rechtsdurchsetzung im Wettbewerbsrecht 

- Missbrauch von Kennzeichen eines Unternehmens 

- Herabsetzung eines Unternehmens 

- Aggressive Geschäftspraktiken 

- Irreführende Geschäftspraktiken 

- Große Generalklausel 

 

Erwünscht sind Grundkenntnisse des Lauterkeitsrechts auf Basis der Modulprüfung 

Unternehmensrecht. 

 

3. Lernergebnisse 

Vertieftes Verständnis für lauterkeitsrechtliche Sachverhalte. Selbstständige Analyse von 

Entscheidungen und einschlägiger Literatur. Entwicklung der Fähigkeit zur strukturierten 

Analyse lauterkeitsrechtlicher Problemstellungen und juristischer Argumentation.  

 

4. Beurteilung 

Mitarbeit: 30%  

Referate + Case-Notes: 40% 

Gruppenarbeit: 30% 

 

5. Lehr-/Lerndesign  

Flipped Classroom: Lerninhalte werden im Selbststudium erarbeitet und gemeinsam an Hand 

der Judikatur diskutiert, Urteilspräsentationen durch Studierende, Gruppenarbeit: Gemeinsame 

Lösung eines praktischen Falls. Vorbereitung für die Einheiten ist notwendig. 

 

6. Vorbereitungsliteratur 

Schuhmacher/Holzweber, Wettbewerbsrecht (2019) 

 

7. Anwesenheit 

Das unentschuldigte Fehlen in der ersten Einheit führt zur Abmeldung. Insgesamt ist 

zweimaliges Fernbleiben gestattet. Darüber hinausgehendes Fernbleiben führt zur negativen 

Beurteilung der Lehrveranstaltung. Das unentschuldigte Fehlen bei einer 

Urteilspräsentation führt zur negativen Beurteilung.  


